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GUTE VERKEHRSINFRASTRUKTUREN SIND FÜR GEWERBE ZENTRAL

AGV BEGRÜSST PLANUNGSBERICHT
MOBILITÄT AARGAU

AGV. Die Erreichbarkeit und
eine zuverlässige und schnel-
le Mobilität sind für das 
Aargauer Gewerbe zentral. 
Der Aargauische Gewerbe-
verband (AGV) begrüsst es
daher, dass das Departement 
Bau, Verkehr und Umwelt 
im Planungsbericht «mobili-
tätAARGAU» den gezielten
Ausbau des Verkehrsange-
bots vorausschauend plant.

Jeder Verkehrsträger hat seine
Stärken und Schwächen. Das
ideologische Gegeneinander

Ausspielen, wie es linke Politikerin
nen und Politiker seit Jahrzehnten 
tun, sollte endlich überwunden wer
den. Der Planungsbericht mobili
tätAARGAU sieht denn auch eine 
bessere Abstimmung von Siedlung 

und Verkehr vor. Überdies erfolgt ei
ne differenzierte Betrachtung der
verschiedenen funktionalen Räume 
(Kernstädte, ländliche Zentren, urba
ne Entwicklungsräume, ländliche 
Entwicklungsräume). Nicht jeder
funktionale Raum hat dasselbe Be
dürfnis für jeden Verkehrsträger. Der 
AGV begrüsst die gewählte Betrach
tungsweise, weil sie dem Mobilitäts
bedürfnis von Bevölkerung und Wirt
schaft besser Rechnung trägt.
Der AGV begrüsst überdies, dass die 
Erreichbarkeit auf der Strasse sicher
gestellt werden soll. Die Strasse ist 
nach wie vor der wichtigste Verkehrs
träger. Er absorbiert rund 85 Prozent 
der gesamten Verkehrsleistung. Über 
80 Prozent des öffentlichen Verkehrs 
finden auf der Strasse statt. Ebenso 
wichtig ist aber auch, dass das Bahn
angebot zwischen den Kernstädten 

und den urbanen Entwicklungsräu
men und das ÖVAngebot entlang 
der ländlichen Entwicklungsachsen 
erhöht werden. Allerdings muss das 
Dogma des Taktfahrplans in Zeiten 
der vollständigen Informationsver
fügbarkeit über Smartphones und
dergleichen hinterfragt werden.
Wichtig ist, den Fahrplan zu Stosszei
ten zu verdichten. In den Zeitab
schnitten mit deutlich weniger Nach
frage sollte aber auch deutlich weni
ger angeboten werden. Damit kön
nen erhebliche Kosten eingespart
werden. Die frei werdenden finan
ziellen Mittel können damit effektiver 
eingesetzt werden.
Die Grenze zwischen dem ÖV und 
dem individuellen Verkehr verwi
schen zusehends und die modularen 
Mobilitätslösungen gewinnen an Be
deutung. Attraktive Zugänge zu ÖV

Haltestellen werden daher immer 
bedeutender.
Ein baldiger Sechsspurausbau der A1 
im Aargau ist aber notwendig, an
sonsten die hehren Ziele von mobili
tätAARGAU zur Makulatur verkom
men. Die fehlende Kapazität auf der 
Nationalstrasse führt zu Ausweich
verkehr auf das angrenzende Kan
tonsstrassennetz (über 60 Prozent 
auf der A1 sind regionaler Verkehr!) 
und zu Mehrbelastungen durch Orts
durchfahrten. Damit würde der
grösste Teil der geplanten Optimie
rungen wieder zunichte gemacht. 
Immerhin hat das Strassenverkehrs
aufkommen in der Schweiz auf der 
Nationalstrasse enorm zugenommen 
(Verdoppelung seit 1990), während 
es auf den untergeordneten Stras
sennetzen abgenommen hat. In ers
ter Linie ist damit der Bund gefragt.

FORDERUNGEN DES AGV UND DER AIHK ZUM KANTONALEN BUDGET 2017

WIRTSCHAFTSVERBÄNDE FORDERN 
VERZICHT AUF STEUERERHÖHUNG

AGV/AIHK. Die beiden Wirt-
schaftsverbände Aargauische 
Industrie- und Handelskam-
mer (AIHK) und Aargauischer 
Gewerbeverband (AGV) 
setzen sich in der aktuell 
schwierigen Wirtschaftslage 
mit aller Kraft dafür ein, dass 
der Kanton Aargau attrakti-
ve Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen bietet und 
Arbeitsplätze im Kanton er-
halten werden können. Eine 
solide Finanzpolitik ist dafür 
eine wichtige Voraussetzung. 
Ist der Staatshaushalt nicht 
im Lot, steigt der Druck auf 
die Höhe der Steuerbelastung 
sowie die Anzahl und Höhe 
der Gebühren. Die von den 
beiden Wirtschaftsverbänden 

befürchtete Verschlechterung 
der Situation ist eingetreten. 
Die bisher ergriffenen Mass-
nahmen bringen zu wenig 
Entlastung. AGV und AIHK 
begrüssen und unterstützen, 
dass der Regierungsrat mit 
seinem finanz- und aufgaben-
politischen Sanierungskonzept 
den Staatshaushalt ins Gleich-
gewicht zurückbringen will. 

Die Medienmitteilung des Re
gierungsrats belegt, dass der 
Kanton Aargau nach wie vor 

in erster Linie ein Ausgaben und 
nicht ein Einnahmenproblem hat. 
Entlastungsmassnahmen müssen 
deshalb auf der Ausgabenseite anset
zen. «Die Ausgaben müssen sich 
nach den Einnahmen richten und 

nicht umgekehrt», halten die Ver
bandspräsidien nach ihrer ersten Aus
sprache zum Thema fest. Damit die 
Ausgaben im notwendigen Umfang 
sinken, muss auf die Wahrnehmung 
von Aufgaben verzichtet werden. Da
raus muss ein Abbau der Personalkos
ten im Umfang von mindestens drei 
Prozent resultieren. Nach Auffassung 
von AGV und AIHK ist dafür in erster 
Linie beim Personalbestand anzuset
zen und nicht bei wenig ergiebigen 
Massnahmen, welche alle vom Kan
ton Beschäftigten treffen. 
Mehr als die Hälfte der geplanten 
Entlastung soll einnahmenseitig erfol
gen. Das ist aus Sicht der Wirtschafts
verbände verfehlt. Insbesondere die 
für 2017 geplante Steuererhöhung 
lehnen AGV und AIHK entschieden ab, 
«eine Steuererhöhung kommt für uns 

nicht in Frage». Überdies ist die Fest
legung der Dividendenpolitik der Aar
gauischen Kantonalbank an den Be
dürfnissen der Staatskasse und nicht 
am langfristigen Gedeihen der Bank 
grundlegend falsch.
Im Laufe des Monats Juli werden die 
beiden Wirtschaftsverbände die Vor
schläge der Regierung vertieft prüft 
und anschliessend detailliert Stellung 
nehmen.
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